Niederschrift

Stadt Eggesin

Sitzung der Stadtvertretung Eggesin

Sitzungstermin:
Sitzungsbeginn:
Sitzungsende:

Oort, Raum:

Donnerstag, 23.09.2021
17:00 Uhr
18:20 Uhr

Aula der Regionalen Schule "E. Thalmann", Luckower StralRe 6,

17367 Eggesin

Anwesend

Vorsitz
Gerhard Tewis

Mitglieder
Udo Lehmann

Rainer Kasch
Gerhard Bauer
Barbel Baumgarten
Christhilde Hansow
Ines Jammrath
Beate Jesse
Christian Lieckfeldt
Mathias Panhey
Jan Petrak

Friedrich-Wilhelm Pott

Michael Schulz
Daniel Stuth

Arno Zimmermann
Ursula Wegner

Verwaltung
Kerstin Weidemann

Abwesend

Mitglieder
Henry Schentz

entschuldigt
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Gaste:

Frau Schwibbe
Herr Arndt
Herr Schiebel
Herr Bleidorn
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Tagesordnung

offentlicher Teil

1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

71.5.

7.6.

71.7.

7.8.

Eroffnung, Feststellung der ordnungsgemafen Ladung und
Beschlussfahigkeit

Feststellung von Anderungsbedarf zur Tagesordnung

Anfragen der Sitzungsteilnehmer zur Niederschrift vom 03.06.2021
und Genehmigung dieser

Bekanntgabe der im nichtoffentlichen Teil der letzten Sitzung
gefassten Beschllsse

Bericht der Verwaltung
Einwohnerfragestunde
Bearbeitung von Drucksachen

Wahl des Gemeindewehrfuhrers der Freiwilligen Feuerwehr
Eggesin und Ernennung zum Ehrenbeamten fur die Dauer der
Funktionsaustbung

Wahl des stellv. Gemeindewehrfuhrers der Freiwilligen Feuerwehr
Eggesin und Ernennung zum Ehrenbeamten fur die Dauer der
Funktionsaustbung

Verlangerung des Durchfuhrungszeitraumes far
Sanierungsmafnahmen im Geltungsbereich der
Sanierungssatzung "Ortskern"

Offentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Amt "Am Stettiner
Haff" und der Stadt Eggesin

Aufstellungsverfahren fir den Bebauungsplan Nr. 18/2018
"Sondergebiet Tourismus an der Randow" der Stadt Eggesin
hier: 1. Abwagungsbeschluss zur Offentlichkeits- und
Behordenbeteiligung gemald § 1 Abs. 7 BauGB
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB i. V..m.
§ 5 KV M-V

Aufstellungsverfahren 6. Anderung des Flachennutzungs-
plans der Stadt Eggesin
hier: 1. Abwagungsbeschluss zur Offentlichkeits- und Be-
hordenbeteiligung gemals § 1 Abs. 7 BauGB
2. Beschluss der 6. Anderung des Flachennutzungs-
planes (Feststellungsbeschluss)

Aufstellungsverfahren der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr.
14/2015 "Wohngebiet Adolf-Bytzeck-StraRe" der Stadt Eggesin
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum Entwurf Stand Juli
2021

5. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin
hier: ~ Abwagungsbeschluss und erneuter Entwurfs- und
Auslegungsbeschluss

21/099/00

21/100/00

21/090/00

21/091/00

21/092/00

21/093/00

21/094/00

21/097/00
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7.9.

7.10.

Aufstellungsverfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Nr. 19/2018 "Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie
Ueckermunde-Pasewalk" der Stadt Eggesin

hier:  Abwagungsbeschluss und erneuter Entwurfs- und
Auslegungsbeschluss

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2021

Anfragen und Mitteilungen

nichtoffentlicher Teil

0.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

12.

Personalangelegenheiten

Bearbeitung von Drucksachen

VerauBBerung einer Teilflache des Flursticks 524/9, Flur 3,
Gemarkung Eggesin (Karl- Marx- StraBe), Erteilung einer
Belastungsvollmacht

Grundsatzbeschluss zur VerauBerung der Flursticke 482/10,
482/14, 485/6, 485/7, 486/7, 486/10, 487/3, 487/4, 487/1, 488/21
der Flur 3, Gemarkung Eggesin

Gemeindliches Einvernehmen zur Bauvoranfrage Errichtung von 2
Lagerhallen mit jeweils 600 m? und 250 m?

Erhdhung einer erteilten Belastungsvollmacht
Ausschreibung des Stromliefervertrages

Fragen der Stadtvertreter an den Blrgermeister und Prasident der
Stadtvertretung

SchlieBung der Sitzung

21/098/00

21/104/00

21/101/00

21/102/00

21/106/00

21/107/00

21/108/00
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Protokoll

offentlicher Teil

1. Eroffnung, Feststellung der ordnungsgemaBen Ladung und
Beschlussfahigkeit

Der Prasident der Stadtvertretung eroffnet um 17.00 Uhr die Sitzung und stellt die
ordnungsgemalie und fristgerechte Ladung fest. Zu Beginn der Sitzung sind 16
Sitzungsteilnehmer anwesend.

2. Feststellung von Anderungsbedarf zur Tagesordnung

Stadtvertreterin Hansow stellt den Antrag, die DS-Nr. 21/091/00 im nichtoffentlichen Teil
der Stadtvertretersitzung zu behandeln, um noch einmal dartber zu diskutieren.

Beschluss:

Mit 3 Stimmen daflr und 13 Gegenstimmen wird der Antrag der Stadtvertreterin Hansow
abgelehnt.

Beschluss:
Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

16 0 0

3. Anfragen der Sitzungsteilnehmer zur Niederschrift vom
03.06.2021 und Genehmigung dieser

Lt. der letzten Niederschrift sollte den Stadtvertretern ein Sachstandsbericht zum Bau
des Radweges Eggesin - Ahlbeck Ubergeben werden, merkt Stadtvertreterin Baumgarten
an.

Burgermeister Jesse erklart, dass beim StraBenbauamt angefragt wurde, eine Antwort
jedoch noch nicht eingegangen ist.

Beschluss:
Die Niederschrift wird einstimmig und ohne Anderungen genehmigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
16 0 0

4. Bekanntgabe der im nichtéffentlichen Teil der letzten Sitzung
gefassten Beschlisse

Der Prasident der Stadtvertretung gibt bekannt:
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Mit der DS-Nr. 21/064/00 - beschloss die Stadtvertretung Eggesin die Anderung der
Aufwandsentschadigung fur Funktionstrager der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Eggesin.

Mit der DS-Nr. 21/072/00 - wurde der Veraulerung der Flursticke 364/4 und 365/4
sowie einer Teilflache des Flurstucks 363/3 der Flur 3,
Gemarkung Eggesin, mit einer Gesamtgroflie von ca. 3.154
m?2 zugestimmt.

Mit der DS-Nr. 21/079/00 - beschloss die Stadtvertretung Eggesin das Flurstlck 347/22
der Flur 3, Gemarkung Eggesin, mit einer Gréie von 900 m?2
zu einem Kaufpreis von 36.000,00 € zu veraulSern.
Gleichzeitig wurde die Vollmacht zur Vorwegbeleihung des
Kaufgegen standes noch vor Eigentumsumschreibung
erteilt.

Mit der DS-Nr. 21/085/00 - erteilte die Stadtvertretung die nachtragliche Vollmacht zur
Vorwegbeleihung des Kaufgegenstandes (Flursttck 347/29,
Flur 3, Gemarkung Eggesin, Baugebiet A.-Bytzeck-StraRe)
noch vor Eigentumsumschreibung.

5. Bericht der Verwaltung

BlUrgermeister Jesse berichtet:

6. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Eggesin

Die Abwagungsvorschlage zur Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung zur 6. Anderung
des Flachennutzungsplans wurden durch das Planungsburo Ubergeben und
durchgesehen. Eine entsprechende Drucksache zum Abwagungs- und
Feststellungsbeschluss liegt vor.

B- Plan Nr. 20/2019 ,Solarpark Eggesin Karpin Il

Far den B-Plan Nr. 20/2019 ,Solarpark Eggesin-Karpin II“ fand im Zeitraum vom 28.06.
bis 30.07.2021 die Beteiligung der Offentlichkeit und Trager 6éffentlicher Belange statt.
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden an das Planungsburo A&S GmbH
Neubrandenburg Uubergeben.

B- Plan Nr. 18/2018 ,,Sondergebiet Tourismus an der Randow*

Die Abwagungsergebnisse fur den B-Plan Nr. 18/2018 ,Sondergebiet Tourismus an der
Randow*” liegen vor. Die Drucksache fur den Abwagungs- und Satzungsbeschluss liegt
zur Beschlussfassung vor.

B- Plan Nr. 22/2020 ,, Solarpark Eggesin Karpin Il

Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 22/2020
»Solarpark Eggesin-Karpin Il sowie die 7. Anderung des Flachennutzungsplans wurden
neu gefasst. Durch den Vorhabentrager werden die Vorentwdurfe fur die frihzeitige
Beteiligung der Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung erarbeitet.
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B- Plan Nr. 14/2015 ,, Wohngebiet Adorf- Bytzeck- Straffe”

Der Entwurf fur die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 14/2015 ,Wohngebiet Adolf-
Bytzeck-Stralle” der Stadt Eggesin wurde erarbeitet. Die Drucksache flr den Entwurfs-
und Auslegungsbeschluss liegt zur Beschlussfassung vor.

B- Pplan Nr. 19/2018 ,,Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckermiinde -

Pasewalk”

FUr den Bebauungsplan Nr. 19/2018 ,Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie
Ueckermiinde-Pasewalk” und die 5. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt
Eggesin erfolgt auf Grund des langen Zeitraums zwischen der Beteiligung der
Offentlichkeit und der Behdrden eine erneute Auslegung. Die entsprechenden
Drucksachen liegen zur Beschlussfassung vor.

Caravanstellplatz an der Randow

Die Baugenehmigung fur den Caravanstellplatz wurde erteilt.
Gemeinschaftszentrum

Die Rohbauarbeiten des Gemeinschaftszentrums sind fast abgeschlossen. Zurzeit erfolgt
die Elektroinstallation sowie das Verlegen der Datenleitungen.

Die Akustikdecke flr den Beratungsraum wurde als Nachtrag beauftragt.
Produkttechnisch wird dieselbe Decke wie in der Grundschule montiert.

Radwegepflegestitzpunkt

Die Endreinigung wurde am 21.09.2021 abgeschlossen.
Es mussen noch die Gewerke HLS und Elektro formlich abgenommen werden.
Die AuBenanlagen werden fertiggestellt. Derzeit wird die Ausstattung ausgeschrieben.

Grundschule

Die Abnahme Rohbau ist erfolgt. Derzeit werden die Trockenbauarbeiten im Neubau
realisiert. Alle Fenster und AuBentlren sind montiert.

Die Dachdeckerarbeiten sind zu 95 % abgeschlossen.

Die Arbeiten zu HLS- und Elektroinstallationen haben ab 20.09.2021 im Inneren des

Gebaudes begonnen.

Es war im Verlauf der Bauarbeiten eine Anpassung des Bauzeitenplans aufgrund von
Lieferschwierigkeiten erforderlich.

Die jetzt geplante Fertigstellung ist fuUr Ende Januar 2022 vorgesehen.

StraBBenbeleuchtung Weg Am Sportplatz

Der Versand der Ausschreibung erfolgte am 22.09.2021.
Die Submission soll am 06.10.2021 erfolgen.
Die geschatzten Kosten belaufen sich auf ca. 25.000,00 €.

Wohngebiet HabichtstralBe

Durch das Planungsbtro Neuhaus und Partner Anklam wurde im August und letztmalig
am 21.09.2021 mitgeteilt, dass sich die urspringliche Zeitschiene flur die Planung und
Ausschreibung aufgrund von Kapazitatsengpassen bei den Kooperationspartnern leider
verlangern wird. Mit der Vorlage der Baugrunduntersuchungen wird erst Mitte Oktober
gerechnet. Leider ist aus diesem Grund damit zu rechnen, dass eine Ausschreibung der
Leistungen erst Ende Oktober bis Mitte November erfolgen kann und damit eine
Auftragsvergabe erst im Dezember realistisch erscheint.
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Schulen:
* An beiden Schulen herrscht weiterhin Prasenspflicht. Alle Schuler missen wieder
zum Unterricht.

* Es werden weiterhin 2 Tests in der Woche durchgefuhrt. Es gibt keine
Maskenpflicht mehr.

* In der Grundschule werden in diesem Schuljahr 176 Schuler zweizlugig
unterrichtet. Im letzten Schuljahr waren es 174. In diesem Jahr haben wir 4
Flichtlingskinder und 6 Schuler nichtdeutscher Herkunft.

e Am 25.08.21 war Richtfest an der Grundschule

* An der Regionalen Schule werden 230 Schuler in diesem Schuljahr unterrichtet. Im
vorigem Jahr waren es 228 Schuler. Hier haben wir 2 Flichtlingskinder und drei
Schuler nichtdeutscher Herkunft

Digitalpakt Schule
* Die Medienbildungsplane sind erstelit.

* Jetzt werden die Medienentwicklungsplane erstellt.

* Stand: Es wurde ein Termin am 28.10.2021 fur die Erstellung der technischen
Konzepte fur die Schulen mit entsprechender Kostenplanung fur die Antragstellung
vereinbart. Das heilSt, der technische Dienstleister von der EGO M-V, der IT
Dienstleister unserer Schulen und die Schulleiter der Schulen gehen mit dem
Bildungsplan durch die Schulen und es werden die Kosten der Umsetzung des
Bildungsplanes ermittelt.

* Das SFZ feierte am 20.08.21 mit vielen ehemaligen und naturlich vielen Kindern
den 30. Geburtstag des Zentrums.

¢ Gemeinsam mit den Mitarbeitern der HIL und den Mitarbeitern unseres Bauhofes
wurde am 16.09.21 ein grofSer Arbeitseinsatz im SFZ gestartet.

Kulturwerk
* Vom 30.08. bis 04.09.21 gab es viele Veranstaltungen in der Eggesiner
Kulturwerkstatt. Das Kulturwerk feierte seinen 30. Geburtstag.

Randowtag
Wenn das Wetter auch nicht so mitgespielt hat, war der 18.09.21 ein Hohepunkt fur

Eggesin.

Es gab eine sehr gute Vorbereitung mit Einhaltung aller vorgeschriebenen Regeln. Dank
an die Mitarbeiter der Stadt und des Bauhofes. Unsere Eggesiner Vereine haben den Tag
sehr gut mitgestaltet. Dafur Danke. Der Tag sorgte fur sehr gute Unterhaltung far
Jedermann.

Zum Breitbandausbau gibt Burgermeister Jesse bekannt, dass sich der Landkreis
Vorpommern- Greifswald derzeitig in der finalen Abstimmung mit dem beauftragten
Telekommunikationsunter- nehmen befindet. Der Zeitpunkt des Baubeginns steht noch
nicht fest.
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6. Einwohnerfragestunde

Stadtvertreterin Baumgarten fragt an, wie der Zustand der Schutzausridstung der
Eggesiner Feuerwehr ist.

Der Wehrfuhrer, Herr Schiebel, antwortet, dass der Zustand der Schutzausrustung nicht
schlecht ist, jedoch nicht komplett. Mit der Genehmigung von finanziellen Mitteln aus
dem Vorpommern-Fonds steht der Eggesiner Feuerwehr eine Investition ins Haus, die
hauptsachlich fur die Schutzausrustung verplant ist.

7. Bearbeitung von Drucksachen

7.1. Wahl des Gemeindewehrfihrers der Freiwilligen Feuerwehr
Eggesin und Ernennung zum Ehrenbeamten fur die Dauer der 21/099/00
Funktionsausubung

Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eggesin wahlte am 29.08.2021
den Kameraden Uwe Schiebel zum Gemeindewehrfihrer. Gem. § 12 des Gesetzes uber
den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren in M-V (Brandschutzgesetz) wird
der Gemeindewehrflhrer fur eine Amtszeit von 6 Jahren gewahlt und nach Zustimmung
der Stadtvertretung Eggesin zum Ehrenbeamten ernannt.

Beschluss:

Die Stadtvertretung Eggesin stimmt der Wahl des Kameraden Uwe Schiebel zum
Gemeindewehrfihrer zu. Da es sich hier um eine Wiederwahl handelt, ist eine erneute
Ehrenverbeamtung nicht notwendig.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
16 0 0

7.2. Wahl des stellv. Gemeindewehrfuhrers der Freiwilligen
Feuerwehr Eggesin und Ernennung zum Ehrenbeamten fur die 21/100/00
Dauer der Funktionsaustuibung

Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eggesin wahlte am 29.08.2021
den Kameraden Manuel Bleidorn zum stellv. Gemeindewehrfuhrer. Gem. § 12 des
Gesetzes Uber den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren in M-V
(Brandschutzgesetz) wird der stellv. Gemeindewehrflhrer fir eine Amtszeit von 6 Jahren
gewahlt und nach Zustimmung der Stadtvertretung Eggesin zum Ehrenbeamten ernannt.

Beschluss:

Die Stadtvertretung Eggesin stimmt der Wahl des Kameraden Manuel Bleidorn zum
stellv. Gemeindewehrfuhrer zu. Die Stadtvertretung Eggesin beschlielst die
Ehrenverbeamtung des Kameraden Manuel Bleidorn fur die Dauer der
Funktionsausubung.
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
16 0 0

7.3. Verlangerung des Durchfuhrungszeitraumes fur
SanierungsmaBBnahmen im Geltungsbereich der 21/090/00
Sanierungssatzung "Ortskern”

Die Satzung Uber die formliche Festlegung des Sanierungsgebietes ,,Ortskern” ist am
16.09.1996 in Kraft getreten.

Gemald Uberleitungsvorschrift § 235 (4) BauGB sind Sanierungssatzungen, die vor dem
01.01.2007 bekannt gemacht wurden, spatestens zum 31.Dezember 2021 aufzuheben,
es sei denn, es ist entsprechend § 142 Abs. 3 Satz 3 oder 4 eine andere Frist fur die
Durchfihrung der Sanierung festgelegt worden.

Im Dezember 2019 wurde durch die Sanierungsbeauftragte in Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung die SanierungsmafRnahme mit Erstellung der Schlussabrechnung
abgeschlossen. Der Abschlussbericht wurde durch den Sanierungstrager im juni 2021 an
die Stadt Eggesin ubergeben und zur PrGfung an das LFIl weitergereicht.

Der Eigentimer eines im formlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstlcks
hat zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag in Geld zu
entrichten, der der durch die Sanierung bedingten Erhohung des Bodenwerts seines
Grundstucks entspricht.

Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss der Sanierung zu entrichten.

Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag durch Bescheid an. Die Berechnung des
falligen Betrages und Erstellung der Bescheide wird derzeit durchgefuhrt. Es wird
eingeschatzt, dass fur die Umsetzung dieser MaBnahmen noch ein Zeitraum bis zum
31.12.2022 bendtigt wird.

Beschluss:

Die Stadtvertreter der Stadt Eggesin beschliefen gemal § 142 Abs. 3 Satz 4 BauGB die
Laufzeit der rechtskraftigen Sanierungssatzung , Ortskern” Gber den gesetzlich
befristeten Zeitraum gemal § 235 Abs. 4 BauGB, datiert mit dem 31.12.2021, bis zum
31.12.2022 zu verlangern.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
16 0 0

7.4. Offentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Amt "Am Stettiner 21/091/00
Haff" und der Stadt Eggesin

Die Stadtvertretung Eggesin und der Amtsausschuss des Amtes ,Am Stettiner Haff"
haben im Jahr 2014 die Anderung des Fusionsvertrages zwischen dem Amt
Ueckermunde-Land und der Stadt Eggesin aus dem Jahr 2004 beschlossen, in der u. a.
vereinbart worden war, dass vor Ablauf der Amtszeit des hauptamtlichen Blrgermeisters
der Vertrag neu zu verhandeln ist. Die Amtszeit von Herrn Jesse lauft im August 2022
aus.

Die Stadtvertretung Eggesin beschloss am 12.03.2020 mit der Drucksache Nr. 20/008/00
einen Antrag auf Anderung des offentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt
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Ueckermunde-Land und der Stadt Eggesin an den Amtsausschuss des Amtes ,Am
Stettiner Haff" zu stellen.

Der Antrag beinhaltet eine Anderung des 6ffentlich-rechtlichen Vertrages bzgl. der
Verlangerung der Amtszeit des hauptamtlichen Burgermeisters bis zum Ablauf der auf
diese Wahlperiode folgenden nachsten Wahlperiode.

Da der Fusionsvertrag in vielen Teilen nicht mehr zeitgemal$ und einige Regelungen nicht
mehr notwendig waren, wurde der gesamte Vertrag mit der Arbeitsgruppe Zukunft des
Amtes Uberarbeitet und als Offentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Amt ,,Am
Stettiner Haff“ und der Stadt Eggesin neu ausgearbeitet.

Es liegt ein Beschlussantrag zur Drucksache 21/091/00 - Offentlich-rechtlicher Vertrag
zwischen dem Amt ,,Am Stettiner Haff“ und der Stadt Eggesin - von der Linke-SPD-
Fraktion vor, der lautet:

1. Die Stadtvertretung Eggesin begruft ausdricklich die FortfUhrung des
Zusammenschlusses Amt ,,Am Stettiner Haff* und der Stadt Eggesin als
geschaftsfihrende Gemeinde und bedankt sich bei den Mitgliedern der
Arbeitsgruppe fur die Uberarbeitung des 6ffentlich-rechtlichen Vertrages.

2. Die Stadtvertretung Eggesin beschlieBt nachfolgende Anderungen zu 6ffentlich-
rechtlichen Vertrag zwischen den Gemeinden des Amtes ,,Amt Stettiner Haff“ und
der Stadt Eggesin. Der Burgermeister wird beauftragt, Einvernehmen mit dem
Amtsausschuss Uber die beschlossenen Anderungen herzu-stellen.

2 a EinfGUgen des Punktes ,,Paambel“ zwischen (Vertragspartner) und § 1
.Vertragsgegen stand“ mit dem Textinhalt:
,Die Mitgliedsgemeinden des Amtes ,Am Stettiner Haff“ fordern die
medizinische Versorgung und soziale Betreuung der Menschen, die
regionale und kulturelle Zu- sammenarbeit sowie die wirtschaftliche und
touristische Entwicklung ihres Amtsge- bietes durch einen zielgerichteteten
und koordinierten Auf- bzw. Ausbau der hierfur
notwendigen Infrastruktur®.

2b §3Abs.1Satz5: Ersetze ,,1 Stadtvertreter” durch ,,2 Stadtvertreter”

2cC § 3 Abs. 1 Satz 7: Ersetze ,,innerhalt eines Monats” durch ,bis zur nachsten
Sitzung

Stadtvertreter Schulz gibt Erlauterung zum Antrag der Linke-SPD-Fraktion und beantragt,
Uber die Anderungspunkte einzeln abzustimmen.

Beschluss: )

Mit 9 Stimmen daflur, 5 Gegenstimmen und 2 Stimmenthaltungen wird der Anderung 2 a
zugestimmt.

Mit 9 Stimmen dafiir, 5 Gegenstimmen und 2 Stimmenthaltungen wird der Anderung 2 b
zugestimmt.

Mit 9 Stimmen daflr, 5 Gegenstimmen und 2 Stimmenthaltungen wird der Anderung 2 ¢
zugestimmt.

Beschluss: )

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschliet den Offentlich-rechtlichen Vertrag
zwischen dem Amt ,,Am Stettiner Haff“ und der Stadt Eggesin mit den genannten
Anderungen anzunehmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
9 5 2
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7.5. Aufstellungsverfahren fiir den Bebauungsplan Nr. 18/2018
"Sondergebiet Tourismus an der Randow" der Stadt Eggesin
hier: 1. Abwagungsbeschluss zur Offentlichkeits- und

Behordenbeteiligung gemaR § 1 Abs. 7 BauGB
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB i. V.m.
§ 5 KV M-V

21/092/00

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin hat mit Beschluss vom 10.12.2020 den Entwurf
des Bebauungsplans Nr. 18/2018 ,Sondergebiet Tourismus an der Randow* der Stadt
Eggesin in der Fassung vom November 2020 mit dem Entwurf der Begrindung und dem
Entwurf des Umweltberichts gebilligt und zur 6ffentlichen Auslegung bestimmt.

Die Offentlichkeits- bzw. Behdrdenbeteiligung wurde durchgefiihrt.

Der Inhalt der eingegangenen Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange ist in der als Anlage 1 beigefugten Abwagungstabelle aufgefuhrt. Die
Stellungnahmen wurden gepruft, sie sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlungen
in der Abwagungstabelle behandelt werden.

Vom Ergebnis der Abwagung sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben,
unter Angabe der Grinde zu unterrichten.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 18/2018 ,,Sondergebiet Tourismus an der Randow*
der Stadt Eggesin, der Begrindung und des Umweltberichts mit Anhangen sowie die
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen lagen in der Zeit
vom 01.02.2021 bis 05.03.2021 im Amt Am Stettiner Haff zu jedermanns Einsicht gemafs
§ 3 Abs. 2 Bau GB aus. Stellungnahmen von Burgern sind in dieser Zeit nicht
eingegangen.

Beschluss:

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschliefSt:

1. Die wahrend der 6ffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen /
Hinweise sowie eingegangenen Stellungnahmen der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange und Nachbargemeinden gemafs § 1
Abs. 7 BauGB 4 Abs. 2 BauGB bzw. der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2
BauGB zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 18/2018 ,,Sondergebiet
Tourismus an der Randow” der Stadt Eggesin und der dazugehorigen
Begrindung wurden gepruft und deren Behandlung entsprechend den
jeweiligen Empfehlungen in der Abwagungstabelle (Anlage 1) beschlossen.

2. Die Offentlichkeit sowie die Behérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange, die im Rahmen der Beteiligung eine Stellungnahme angegeben
haben, sind uber das Ergebnis der Abwagung durch Mitteilung zu
informieren.

3. Der Bebauungsplan Nr. 18/2018 ,Sondergebiet Tourismus an der Randow*“
der Stadt Eggesin bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B) wird in der vorliegenden Fassung vom Mai 2021 gemal § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung beschlossen. Die Begriundung wird in der vorliegenden
Fassung vom Mai 2021 gebilligt.

4, Die ortlichen Bauvorschriften fur den Geltungsbereich des Bebauungsplans
Nr. 18/2018 , Sondergebiet Tourismus an der Randow” der Stadt Eggesin
werden gemals § 86 LBauO M-V als Satzung beschlossen.

5. Der Bebauungsplan Nr. 18/2018 ,Sondergebiet Tourismus an der Randow*“
der Stadt Eggesin ist gemals § 10 Abs. 3 ortsublich bekannt zu machen. Der
Bebauungsplan ist mit der Begrindung und der zusammenfassenden
Erklarung zu jedermanns Einsicht bereit zu halten. Dabei ist auch
anzugeben, wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann und uber
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dessen Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt
der Bebauungsplan einschlie8lich der Begrindung in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
16 0 0

7.6. Aufstellungsverfahren 6. Anderung des Flachennutzungs-
plans der Stadt Eggesin
hier: 1. Abwagungsbeschluss zur Offentlichkeits- und Be-

21/093/00

hordenbeteiligung gemaR § 1 Abs. 7 BauGB
2. Beschluss der 6. Anderung des Flichennutzungs-
planes (Feststellungsbeschluss)

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin hat mit Beschluss vom 11.03.2021 den Entwurf
der 6. Anderung des Flachennutzungsplans in der Fassung vom Januar 2021 mit dem
Entwurf der Begrindung und dem Entwurf des Umweltberichts gebilligt und zur
offentlichen Auslegung bestimmt.

Die Offentlichkeitsb__eteiligung bzw. Behordenbeteiligung wurde durchgefuhrt.

Der Entwurf der 6. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Eggesin und die
Begrindung lagen in der Zeit vom 06.04.2021 bis 07.05.2021 im Amt Am Stettiner Haff
zu jedermanns Einsicht gemal § 3 Abs. 2 BauGB aus. Stellungnahmen von Burgern sind
in dieser Zeit nicht eingegangen.

Der Inhalt der eingegangenen Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange ist in der als Anlage 1 beigefugten Abwagungstabelle aufgefuhrt. Die
Stellungnahmen wurden gepruft, sie sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlungen
in der Abwagungstabelle behandelt werden.

Vom Ergebnis der Abwagung sind diejenigen, die Stellungnahmen angegeben haben,
unter Angabe der Grinde zu unterrichten. Die 6. Anderung des Flachennutzungsplans ist
zu beschlieBen und der héheren Verwaltungsbehorde zur Genehmigung vorzulegen.

Die Erteilung der Genehmigung ist ortsiiblich bekannt zu machen. Die 6. Anderung des
Flachennutzungsplanes ist mit der Begrindung und der zusammenfassenden Erklarung
Uber die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Offentlichkeits-
und Behdrdenbeteiligung im Aufstellungsverfahren bertcksichtigt wurden und aus
welchen Grunden der Plan nach der Abwagung mit den gepruften, in Betracht
kommenden anderweitigen Planungsmoglichkeiten gewahlt wurde, zu jedermanns
Einsicht bereit zu halten.

Beschluss:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange geméaR § 4 Abs. 2 BauGB bzw. der Offentlichkeit gemaR § 3
Abs. 2 BauGB wurden gepruft und deren Behandlung entsprechend den
Empfehlungen in den jeweiligen Abwagungstabellen (Anlage 1) beschlossen

2. Die Offentlichkeit sowie die Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange, die im Rahmen der Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben
haben, sind Uber das Ergebnis der Abwagung durch Mitteilung zu informieren.

3. Die 6. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Eggesin wird in der
vorliegenden Fassung vom Juni 2021 beschlossen. Die Begrundung wird in der
vorliegenden Fassung gebilligt. (Anlage 2) )

4. Die Verwaltung wird gemal3 § 6 Abs. 1 BauGB beauftragt, fur die 6. Anderung
des Flachennutzungsplans der Stadt Eggesin die Genehmigung zu beantragen.
Die Erteilung der Genehmigung ist ortstublich bekannt zu machen. Der
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Flachennutzungsplan der Stadt Eggesin wird mit der ortsublichen
Bekanntmachung gemal § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
16 0 0

7.7. Aufstellungsverfahren der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr.
14/2015 "Wohngebiet Adolf-Bytzeck-StraBe" der Stadt Eggesin

hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum Entwurf Stand
Juli 2021

21/094/00

Mit Beschluss vom 03.06.2021 hat die Stadtvertretung der Stadt Eggesin die Einleitung
des Aufstellungsverfahrens der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 14/2015
~Wohngebiet Adolf-Bytzeck-StraRe” der Stadt Eggesin im beschleunigten Verfahren nach
§ 13 a BauGB beschlossen. )

Gemal § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wurde der Offentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich
Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie Uber die wesentlichen Auswirkungen der
Planung zu informieren und sich zur Planung innerhalb eines Monats nach
Bekanntmachung zu auflSern. Die Mitteilung hierzu erfolgte in amtlichen Mitteilungsblatt
Nr. 06 am 17.06.2021.

Anregungen zur Planung wurden nicht geaulRert.

Beschluss:

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschliefSt:

1. Der Planentwurf der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 14/2015
~Wohngebiet Adolf-Bytzeck-StraBe“ der Stadt Eggesin und die Begrindung
hierzu werden in der vorliegenden Fassung vom Juli 2021 gebilligt.

2. Der Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 14/2015 ,,Wohngebiet
Adolf-Bytzeck-StraRe” der Stadt Eggesin und die Begrindung sind nach § 3 Abs.
2 Offentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine
Woche vorher ortstblich bekannt zu machen. Dabei ist gemal § 13 a Abs. 2
i.V.m. § 13 Abs. 3 darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprufung nach § 2
Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2 a, von der Abgabe nach § 3 Abs. 2 Satz
2 BauGB welche Arten umweltbezogener Informationen verfugbar sind, sowie
von der zusammenfassenden Erklarung gemals § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen
wird.

3. Die Behodrden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren
Aufgabenbereiche von der Planung beruhrt werden, sollen von der Auslegung
informiert werden. Ihnen ist gemals § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
16 0 0

7.8. 5. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin

hier: Abwagungsbeschluss und erneuter Entwurfs- und 21/097/00
Auslegungsbeschluss
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Der Entwurf der 5. Anderung des Fldchennutzungsplanes der Stadt Eggesin wurde vom
17.06.2019 bis 19.07.2019 o6ffentlich ausgelegt. Die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung bertuhrt werden kann,
wurden mit Schreiben vom 17.06.2019 von der Planung unterrichtet und zur
Stellungnahme zum Entwurf der 5. Anderung des Flachennutzungsplanes mit Stand
Januar 2019 aufgefordert. Es gingen 21 Stellungnahmen beim Amt ,,Am Stettiner Haff“
ein.

Die Stellungnahmen der Trager offentlicher Belange wurden gepruft und in die weitere
Abwagung einbezogen. Die Abwagung der Anregungen / Hinweise sowie der
Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange erfolgte auf
Grund eines Wechsels des Vorhabentragers und aus Kapazitatsgrinden des
Planungsburos erst 2021.

Da sich auf Grund des langen Zeitraums zwischen der Beteiligung und der Abwagung
gesetzliche Bestimmungen geandert haben kdnnen, empfiehlt der Landkreis
Vorpommern-Greifswald, SB Bauleitplanung, eine erneute Tragerbeteiligung zur 5.
Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin, um abzuklaren, ob die
abgegebenen Stellungnahmen aus der vorangegangenen Beteiligung nach § 4 Abs. 2
BauGB noch Bestand haben. )

In der Folge wurde der Entwurf der 5. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Eggesin in folgendem Punkt geandert: Anpassung der Rechtsgrundlage

Beschluss:

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschliefSt:

1. Die wahrend der o6ffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen /
Hinweise sowie die eingegangenen Stellungnahmen der Behorden und
Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurden gepruft und
deren Behandlung entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der
Abwagungstabelle beschlossen. siehe Anlage 1

2. Der Entwurf der 5. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin
fir den Bereich ,,Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckermunde-
Pasewalk” mit der Begrundung und dem Umweltbericht wird in der
vorliegenden Fassung vom August 2021 gebilligt.

3. Der Entwurf der 5. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Eggesin
mit der Begrindung einschlieBlich Umweltbericht sind gemal § 4a Abs. 3
BauGB erneut 6ffentlich auszulegen und die Trager o6ffentlicher Belange sind
von der Auslegung zu benachrichtigen. Da die Grundzige der Planung durch
die Anderung nicht beruhrt wurden, wird der Auslegezeitraum auf 14 Tage
verkurzt. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfugbar sind, sind mindestens eine
Woche vorher ortstblich bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen,
dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist abgegeben werden
konnen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung Uber die Flachennutzungsplananderung unberucksichtigt
bleiben kbnnen und ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwWGO) unzulassig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspatet geltend gemacht wurden, aber hatten geltend gemacht werden
kdnnen. Zusatzlich sind gemal § 4a Abs. 4 BauGB der Inhalt der
ortsiblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 und die nach § 3 Abs.
2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen in das Internet, auf der Internetseite der
Stadt Eggesin, einzustellen.

4, Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Aufstellung der 5. Anderung des
Fldachennutzungsplans beruhrt werden und die in der vorangegangenen
Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sollen von der
Auslegung benachrichtigt werden. Ihnen ist gemal § 4 Abs. 2 BauGB
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Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Es wird gemaf § 4a Abs. 3 BauGB
bestimmt, dass nur zu den geanderten oder erganzten Teilen
Stellungnahmen abgegeben werden kénnen und die Einholung der
Stellungnahmen auf die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
beschrankt wird, die in der vorangegangenen Beteiligung Stellungnahmen
abgegeben haben und von den Anderungen betroffen sind.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
16 0 0

7.9. Aufstellungsverfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Nr. 19/2018 "Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie
Ueckermiunde-Pasewalk" der Stadt Eggesin 21/098/00

hier: Abwagungsbeschluss und erneuter Entwurfs- und
Auslegungsbeschluss

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 19/2018 , Solarpark Gumnitz
westlich der Bahnlinie Ueckerminde-Pasewalk” der Stadt Eggesin mit Stand Januar 2019
wurde vom 20.05.2019 bis 21.06.2019 o6ffentlich ausgelegt. Die Behorden und sonstigen
Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berthrt werden
kann, wurden mit Schreiben vom 14.05.2019 von der Planung unterrichtet und zur
Stellungnahme zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Stand Januar
2019 aufgefordert. Es gingen 21 Stellungnahmen beim Amt ,,Am Stettiner Haff“ ein. Die
Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher Belange wurden gepruft und in die weitere
Abwagung einbezogen. In der Folge wurde der Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans in folgenden Punkten geandert: Anderung der
KompensationsmalBhahme vom MalRhahmentyp 2.31 auf 2.33; Anpassung der
Rechtsgrundlagen.

Die Abwagung der Anregungen / Hinweise sowie der Stellungnahmen der Behoérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange erfolgte auf Grund eines Wechsels des
Vorhabentragers und aus Kapazitatsgrinden des Planungsbuiros erst 2021.

Da sich auf Grund des langen Zeitraums zwischen der Beteiligung und der Abwagung
gesetzliche Bestimmungen geandert haben kdnnen, empfiehlt der Landkreis
Vorpommern-Greifswald SB Bauleitplanung eine erneute Tragerbeteiligung zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 19/2018 ,,Solarpark Gumnitz westlich der
Bahnlinie Ueckermunde-Pasewalk” der Stadt Eggesin, um abzuklaren, ob die
abgegebenen Stellungnahmen aus der vorangegangenen Beteiligung nach § 4 Abs. 2
noch Bestand haben.

Der abgeanderte Entwurf liegt nunmehr vor und es muss eine erneute Beteiligung der
Trager offentlicher Belange und der Offentlichkeit durchgefiihrt werden. Da die
Grundzuge der Planung durch die Anderung nicht berthrt werden, kann gemafR § 4 a Abs.
3 BauGB eine verkurzte Auslegung erfolgen.

Beschluss:

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschliel3t:

1. Die wahrend der offentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen /
Hinweise sowie die eingegangenen Stellungnahmen der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurden
gepruft und deren Behandlung entsprechend den jeweiligen Empfehlungen
in der Abwagungstabelle beschlossen. siehe Anlage 1
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2. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 19/2018
»Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckerminde-Pasewalk” der
Stadt Eggesin mit der Begrundung und dem Umweltbericht wird gebilligt.

3. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans N. 19/2018
»Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckerminde-Pasewalk” der
Stadt Eggesin mit der Begriundung einschlieSlich Umweltbericht sind gemafi
§ 4a Abs. 3 BauGB erneut 6ffentlich auszulegen. Da die Grundzuge der
Planung durch die Anderung nicht beriihrt wurden, wird die Auslegung auf
14 Tage verkurzt. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu,
welche Arten umweltbezogener Informationen verfugbar sind, sind
mindestens eine Woche vorher ortsiblich bekannt zu machen. Es ist darauf
hinzuweisen, dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist abgegeben
werden kdnnen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung uber den Bebauungsplan unbertcksichtigt bleiben kdnnen
und ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
unzulassig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspatest geltend
gemacht wurden, aber hatten geltend gemacht werden kénnen. Zusatzlich
ist gemal § 4a Abs. 4 BauGB der Inhalt der ortsublichen Bekanntmachung
nach § 2 Abs. 2 Satz 2 und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 auszulegenden
Unterlagen sind in das Internet, auf der Internetseite der Stadt Eggesin,
einzustellen.

4. Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Anderung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans berthrt werden und die in der vorangegangenen
Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sollen von der
Auslegung benachrichtigt werden. Ihnen ist gemal § 4 Abs. 2 BauGB
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Es wird gemafs § 4a Abs. 3 BauGB
bestimmt, dass nur zu den geanderten oder erganzten Teilen
Stellungnahmen abgegeben werden kénnen und die Einholung der
Stellungnahmen auf die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
beschrankt wird, die in der vorangegangenen Beteiligung Stellungnahmen
abgegeben haben und von den Anderungen betroffen sind.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
16 0 0
7.10. Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2021 21/104/00

Gemal § 20 GemHVO ist die Stadtvertretung bis zum 30. Juni des Haushaltsjahres Uber
den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Der Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2021 wird von der Stadtvertretung zur
Kenntnis genommen.

8. Anfragen und Mitteilungen
Es wurden keine Anfragen gestellt.
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Vorsitz: SchriftfGhrung:

Gerhard Tewis Kerstin Weidemann
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	Tagesordnung
	Protokoll
	Wenn das Wetter auch nicht so mitgespielt hat, war der 18.09.21 ein Höhepunkt für Eggesin.
	Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern“ ist am 16.09.1996 in Kraft getreten.
	Gemäß Überleitungsvorschrift § 235 (4) BauGB sind Sanierungssatzungen, die vor dem 01.01.2007 bekannt gemacht wurden, spätestens zum 31.Dezember 2021 aufzuheben, es sei denn, es ist entsprechend § 142 Abs. 3 Satz 3 oder 4 eine andere Frist für die Durchführung der Sanierung festgelegt worden.
	Im Dezember 2019 wurde durch die Sanierungsbeauftragte in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung die Sanierungsmaßnahme mit Erstellung der Schlussabrechnung abgeschlossen. Der Abschlussbericht wurde durch den Sanierungsträger im Juni 2021 an die Stadt Eggesin übergeben und zur Prüfung an das LFI weitergereicht.


